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Fußweg zwischen Weigelstraße und Lützellindener Straße 

Antrag der CDU-Fraktion vom 16.3.2013, OBR/1504/2013 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   

in Ihrer Sitzung am 24.4.2013 haben Sie folgenden Antrag beschlossen: 

„Ich möchte den Magistrat der Stadt Gießen um Auskunft bitten, ob der Fußweg zwischen der 
Weigelstr. und Lützellindener Str. zur Bäckerei Lutz ein Privatweg oder im Besitz der Stadt ist?  
Sollte dieser der Stadt Gießen gehören ist meine Frage, warum der Weg im Winter nicht ge-
räumt bzw. gestreut wird.“ 
 

Der oben genannte Fußweg ist ein Gehweg im Sinne von § 4 Abs. 3 der Straßenreinigungs-
satzung („... die für den Fußgängerverkehr entweder ausdrücklich oder ihrer Natur nach 
bestimmten Wege ...“). Dies hat zur Folge, dass die Winterdienstpflicht den Besitzern der 
anliegenden Grundstücke obliegt (§§ 3, 14 Straßenreinigungssatzung).  
Der Weg befindet sich zwar im Eigentum der Stadt, muss aber wie ein Bürgersteig - der sich 
im Regelfall auch im Eigentum der Stadt befindet - von den angrenzenden Grundstückseigen-
tümern geräumt und gestreut werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 

 
Pausch 

 

Ortsbeirat Kleinlinden 

über  
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